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Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG) 
 

Mitarbeitergespräch 
 
§ 45 a. (1) Der unmittelbar mit der Fachaufsicht betraute Vorgesetzte (Vorgesetzter) hat einmal 
jährlich mit jedem seiner Mitarbeiter ein Mitarbeitergespräch zu führen. 
 

(2) Das Mitarbeitergespräch umfasst zwei Teile: 
 1. a) Erörterung des Arbeitszieles der Organisationseinheit sowie ihrer Aufgabenstellungen im       

Folgejahr; darauf aufbauend ist der wesentliche Beitrag des Mitarbeiters zur 
Aufgabenerfüllung zu vereinbaren. 

b) Sind für das abgelaufene Jahr bereits Vereinbarungen getroffen worden, so sind sie 
Grundlage für die Erörterung der Aufgabenerfüllung. 

 
2. Vereinbarung von Maßnahmen, die zur Verbesserung oder Erhaltung der Leistung des 
Mitarbeiters notwendig und zweckmäßig sind und die dem Mitarbeiter auch im Rahmen seiner 
längerfristigen beruflichen Entwicklung eröffnet werden sollen; Auflistung allfälliger Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die der Mitarbeiter auf seinem Arbeitsplatz nicht einbringen kann. 

 
(3) Das Mitarbeitergespräch ist ausschließlich zwischen dem Vorgesetzten und seinem Mitarbeiter 
zu führen. 

 
(4) Die Ergebnisse der beiden Teile des Mitarbeitgesprächs sind von einem der Gesprächspartner 
während des Gesprächs kurz schriftlich zusammenzufassen und von den Gesprächspartnern 

zu unterschreiben. Ist dies mangels Übereinstimmung nicht möglich, so ist ein abschließender 
Gesprächstermin festzulegen, dem auf Wunsch jedes der Gesprächspartner eine Person seines 
Vertrauens beigezogen werden kann, die 

 
1. bei Dienststellen im Inland Gleichbehandlungsbeauftragter oder Personalvertreter oder 
Behindertenvertrauensperson ist, 
2. bei Dienststellen im Ausland Angehöriger der betreffenden Dienststelle ist. 

 
(5) Je eine Ausfertigung des Ergebnisses des ersten Teiles verbleibt beim Mitarbeiter und bei 
seinem Vorgesetzten. Diese Ausfertigungen dürfen nicht weitergegeben werden. 

 
(6) Je eine Ausfertigung des Ergebnisses des zweiten Teiles des Mitarbeitergespräches bleibt beim 
Mitarbeiter und bei seinem Vorgesetzten. Eine weitere Ausfertigung ist der personalführenden 

   Stelle zuzuleiten und dem Personalakt beizufügen. 
 

(7) Der nächst höhere Vorgesetzte ist nachweislich zu verständigen, dass das Mitarbeitergespräch 
stattgefunden hat. 

 
Teamarbeitsbesprechung 

 
§ 45 b. (1) Jeweils nach Abschluss der einzelnen Mitarbeitergespräche ist mit allen Mitgliedern der 
Organisationseinheit eine Teamarbeitsbesprechung durchzuführen. 
 

(2) Gegenstand dieser Besprechung sind notwendige oder zweckmäßige Maßnahmen zur Erhaltung 
oder zur Verbesserung der Leistung der Organisationseinheit, wie etwa die Qualität des 
Informationsflusses und der Koordination, oder Änderungen der internen Geschäftseinteilung oder 
benötigte Sachbehelfe usw. 

 
(3) Die notwendigen oder zweckmäßigen Maßnahmen sind schriftlich festzuhalten. Soweit diese 
Maßnahmen nicht von den Mitgliedern selbst gesetzt werden können, sind sie schriftlich dem 
nächsthöheren Vorgesetzten zur weiteren Veranlassung bekanntzugeben. 
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Vertragsbedienstetengesetz 1948 (VBG) 
 
§ 5. (1) … § 45a, § 45b, … BDG 1979, BGBl. Nr. 333, sind anzuwenden. 
 
Aus den Erläuterungen zum BDG 
(§ 45 a Mitarbeitergespräch): 
 
Im Zuge der Beratungen zum Gesetzentwurf wurde die Leistungsfeststellung (§§ 81 ff. BDG 1979) 
modifi ziert und daneben, als eigenständige und mit der Leistungsfeststellung nicht in Verbindung 
stehende Einrichtung, das Mitarbeitergespräch eingeführt. Durch die Abkoppelung von der 
Leistungsfeststellung soll jeder Beamte und jeder Vertragsbedienstete alljährlich ein offenes Gespräch 
mit dem unmittelbaren Fachvorgesetzten über die Ziele seiner Organisationseinheit führen können. Es 
soll ihm dabei möglich sein, mit seinem Vorgesetzten eine Vereinbarung über die von ihm 
im Rahmen dieser Ziele zu erfüllenden wesentlichen Aufgaben zu treffen. 
 
Nach Ablauf des Jahres soll jeweils auf der Grundlage des Vereinbarten erörtert werden, ob die 
gesetzten Ziele überschritten, erreicht oder nicht erreicht worden sind und welche Gründe hiefür 
maßgeblich waren. Im Interesse der Offenheit der Gesprächsführung bleibt die Zusammenfassung 
dieses Gesprächsteiles bei den Gesprächspartnern. Auch die Beiziehung von Personen des 
Vertrauens wurde deshalb in einem nur sehr abgegrenzten Maß vorgesehen 
 
 

 
Kollektivvertrag für die Arbeitnehmerinnen der Universitäten 2019 

 
§ 9.  Pflichten des/ der Vorgesetzten 
 
(4)    Der/  die  LeiterIn  einer  Organisationseinheit  gemäß  §  20  Abs.  5  UG  oder  der/  die  sonst  
verantwortliche  bzw.  mit  der  Fachaufsicht  betraute  Vorgesetzte  ist  verpflichtet,  einmal  im  
Kalenderjahr  mit  den  ihm/  ihr  unterstellten  Arbeitnehmern  und  Arbeitnehmerinnen  nachweislich  
ein  Mitarbeiter(innen)gespräch  zu  führen.  Dabei sind jedenfalls 
 

a)  das  Arbeitsziel  der  Organisationseinheit  sowie  ihre  Aufgabenstellung  im  Folgejahr  
und  der  Beitrag  des  Arbeitnehmers/  der  Arbeitnehmerin  daran,  die  Auswertung einer 
bereits vereinbarten Ergebniserreichung, sowie  
b)  die  Maßnahmen,  die  zur  Verbesserung  oder  Erhaltung  der  Leistung  des  
Arbeitnehmers/ der Arbeitnehmerin notwendig und zweckmäßig sind und durch die  dem/  der  
ArbeitnehmerIn  auch  eine  längerfristige  berufliche  Entwicklung  eröffnet werden soll zu 
erörtern.  

 

Auf Verlangen des Arbeitnehmers/ der Arbeitnehmerin oder des Leiters/ der   Leiterin   der   
Organisationseinheit   (des/   der   verantwortlichen   bzw.   mit   der   Fachaufsicht betrauten 
Vorgesetzten) ist ein Mitglied des für den/ die ArbeitnehmerIn zuständigen  Betriebsrates  oder  ein  
sonstiger/  eine  sonstige  ArbeitnehmerIn  der  Universität     als     Vertrauensperson     beizuziehen.     
Nähere     Regelungen     des     Mitarbeiter(innen)gespräches können durch Betriebsvereinbarung 
getroffen werden. 


